
Während und nach medizinischen Behandlun-
gen möchten Patienten häufig Auskunft aus
ihrer bzw. Einsicht in ihre Akte oder Kopien
von bestimmten Unterlagen erhalten. Für die
behandelnden Ärzte sollte es selbstverständlich
sein, diesem Wunsch zu entsprechen.

Habe ich ein Recht auf Auskunft?

Das Recht auf Auskunft regeln verschiedene
Gesetze und das allgemeine Datenschutz-
recht. So ist zum Beispiel in der Berufsord-
nung der Ärztinnen und Ärzte festgelegt, dass
Patienten grundsätzlich Einsicht in die sie
betreffenden Unterlagen zu gewähren ist und
dass auf Kosten des Patienten Kopien der
Unterlagen herauszugeben sind (§ 10 Abs. 2
Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in
Mecklenburg-Vorpommern). Diese Berufs-
pflicht gilt für alle Ärzte, die in Mecklenburg-
Vorpommern tätig sind. Ärzte sind außerdem
verpflichtet, Behandlungen zu dokumentieren
und diese Unterlagen fristgemäß aufzube-
wahren. Nach der Berufsordnung beträgt die
Aufbewahrungspflicht zehn Jahre. 

Welches Auskunftsrecht habe ich 
gegenüber dem Krankenhaus?

Bei Behandlungen in einem Krankenhaus
Mecklenburg-Vorpommerns gilt das Aus-
kunfts- und Akteneinsichtsrecht nach dem
Landeskrankenhausgesetz, § 18 LKHG M-V.
Danach ist Ihnen auf Antrag kostenfrei Aus-
kunft über die gespeicherten Daten zu ertei-
len und Einsicht in die Krankenunterlagen
einschließlich der ärztlichen und pflegeri-
schen Dokumentation zu gewähren. Im Ein-
zelfall kann das Krankenhaus die Auskunft
oder die Einsicht durch einen Arzt vermitteln
lassen, wenn anderenfalls eine unverhältnis-
mäßige Beeinträchtigung der Gesundheit zu
befürchten ist. Während einer aktuellen
Behandlung sollte ein mündlicher Antrag auf

Auskunft/Einsicht ausreichend sein. Liegt die
Behandlung länger zurück, sollten Sie den
Antrag schriftlich stellen. Dabei sollten Sie
erläutern, zu welchem Behandlungsfall Sie
Auskunft oder Einsicht erhalten möchten und
welche Daten oder Unterlagen davon umfasst
werden sollen. Das Landeskrankenhausgesetz
bestimmt, dass Patientenunterlagen spätestens
nach 30 Jahren zu löschen sind - § 19 Abs. 1
Satz 1 LKHG M-V.

Sofern Sie in einer Einrichtung für psychisch
Kranke behandelt werden, steht Ihnen ebenfalls
ein unentgeltliches Auskunfts- beziehungswei-
se Einsichtsrecht zu. Rechtsgrundlage dafür ist
§ 44 Abs. 2 Psychischkrankengesetz (PsychKG
M-V). Allerdings ist hier auch eine Ausnahme
enthalten: Die Auskunft oder Einsicht kann ver-
weigert werden, wenn eine Verständigung mit
dem Patienten wegen seines Gesundheitszu-
standes nicht möglich ist. Die Verweigerung ist
mit einer Begründung in den Akten zu vermer-
ken. 

Auskunft ist Ihnen auch darüber zu erteilen, an
wen oder an welche Stellen Ihre Daten über-
mittelt worden sind. 

An welche Stellen dürfen Ärzte 
Daten übermitteln?

Die Datenübermittlung an Leistungsträger (z. B.
Krankenkasse, Renten- oder Unfallversiche-
rung, Bundesagentur für Arbeit) für gesetzlich
Versicherte ist im Sozialgesetzbuch (SGB) gere-
gelt. Dabei geht es um so genannte Abrech-
nungsdaten oder um ärztliche Gutachten.
Abrechnungsdaten können auch bestimmte
medizinische Daten enthalten, beispielsweise
Diagnosen. Ärzte sind verpflichtet, diese Daten
an die jeweilige Kasse des Versicherten zu über-
mitteln. Sie sind soweit von der ärztlichen
Schweigepflicht befreit, wie die gesetzliche
Regelung eine Datenübermittlung bestimmt.

Sofern keine gesetzliche Regelung zur
Datenübermittlung besteht, dürfen Patien-
tendaten nur weitergegeben werden, wenn
der Patient eingewilligt hat. Dies gilt auch
für die Datenübermittlung zwischen Ärzten,
die im Regelfall nur zulässig ist, wenn der
Patient einverstanden ist. Nur in Ausnahme-
fällen sind Datenübermittlungen zwischen
Ärzten ohne Einwilligung des Patienten
erlaubt; beispielsweise sind bestimmte über-
tragbare Krankheiten an das Robert-Koch-
Institut zu melden.

Was passiert mit meinen Daten, 
wenn das Krankenhaus seinen Betrieb 
einstellt oder der Arzt die Praxis aufgibt?

Patientendaten müssen auch dann innerhalb
der Fristen aufbewahrt werden, beispielsweise
von einem anderen Krankenhaus. Bei einer
Praxisaufgabe haben die Erben für eine weite-
re sachgerechte Aufbewahrung zu sorgen.
Übernimmt ein Nachfolger die Praxis, darf er
Ihre Daten erst dann nutzen, wenn Sie einge-
willigt haben. Entscheiden Sie sich nach
einem Praxiswechsel für einen anderen Arzt,
kann dieser Ihre Daten und Unterlagen für die
weitere Behandlung anfordern. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz*
Mecklenburg-Vorpommern
Schloss Schwerin
19053 Schwerin
Telefon 03 85 / 5 94 94-0
Telefax 03 85 / 5 94 94-58
datenschutz@mvnet.de
www.datenschutz-mv.de

* Der Landesbeauftragte wird vom Landtag für sechs Jahre

gewählt und leitet die unabhängige Aufsichtsbehörde über die

öffentliche Verwaltung und die Wirtschaft in Mecklenburg-Vor-

pommern. Er kontrolliert die Einhaltung der Datenschutzvor-

schriften und unterstützt die Bürger bei der Wahrnehmung ihrer

Rechte. Hierzu hat er generelle Akteneinsichts- und Kontroll-

rechte, führt Beratungen durch und nimmt Beschwerden entge-

gen. Er nimmt die gleichen Aufgaben auch als Landesbeauftrag-

ter für Informationsfreiheit wahr. 

Dieses Faltblatt dient der allgemeinen Information im Rahmen der

Öffentlichkeitsarbeit. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.   



Absender

Empfänger
(Krankenhaus oder Arzt in Mecklenburg-Vorpommern)

Datum

Bitte um Einsicht in Behandlungsunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bitte teilen Sie mir mit, wie hoch die Kosten
für die Kopien sein werden und welche 
Zahlungsweise Sie wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

1 Das Jahr der Behandlung sollte angegeben werden, weil dies
das Auffinden der Unterlagen im Krankenhaus oder bei dem Arzt
erleichtert.

2 Das Geburtsdatum sollte angegeben werden, weil es ebenfalls
das Auffinden der Unterlagen erleichtert.

3 Es empfiehlt sich anzugeben, von welchen Unterlagen Kopien
erbeten werden, weil die Akten sehr viele enthalten können
(EKG, EEG, Röntgenbilder, CT-Aufnahmen etc.), von denen Sie
möglicherweise nicht alle benötigen.

Warum
sagt 
mir keiner
was?

Ihre Auskunftsrechte 
als Patient

ich war im Jahr1 ...............  bei Ihnen in
Behandlung. Mein Geburtsdatum ist
der2 ............... . Ich bitte um Einsicht in
meine bei Ihnen vorliegenden Behand-
lungsunterlagen. Ich würde gern am
............... um ............... Uhr bei Ihnen die
Unterlagen einsehen. Bitte teilen Sie mir
mit, ob dies zu diesem Termin möglich ist.
Falls nicht, schlagen Sie mir bitte einen
anderen Termin vor. 

ich war im Jahr1 ............... bei Ihnen in 
Behandlung. Mein Geburtsdatum 
ist der2 ............... . Bitte senden Sie mir aus
meinen Unterlagen folgende Kopien3 zu: 
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